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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

 Einführungsgesetz zur Zivilpro-
zessordnung, zur Strafprozessord-
nung und zur Jugendstrafprozess-
ordnung (EG ZSJ) 

   

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 271.1 Einführungsgesetz zur 
Zivilprozessordnung, zur Strafprozessord-
nung und zur Jugendstrafprozessordnung 
vom 11.06.2009 (EG ZSJ) (Stand 
01.01.2024) wird wie folgt geändert: 

   

Art.  6 
Obergericht 

    

https://www.belex.sites.be.ch/data/271.1/de
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

1 Das Obergericht ist zuständig für die 
Beurteilung der mit Berufung (Art. 308 
bis 318 ZPO) oder Beschwerde (Art. 
319 bis 327 ZPO) weitergezogenen 
Streitigkeiten. 

    

2 Als einzige kantonale Instanz ist es 
zuständig in den Fällen von Artikel 5 
Absatz 1 Buchstaben e und f ZPO und 
bei direkter Klage (Art. 8 ZPO). Im 
letztgenannten Fall ist die Präsidentin 
oder der Präsident der Zivilabteilung 
auch für die Anordnung vorsorglicher 
Massnahmen vor Eintritt der Rechts-
hängigkeit einer Klage und für eine 
vorsorgliche Beweisführung (Art. 158 
ZPO) zuständig. 

2 Als einzige kantonale Instanz ist es zu-
ständig in den Fällen von Artikel 5 Absatz 
1 BuchstabenBuchstabe e und f ZPO und 
bei direkter Klage (Art. 8 ZPO). Im letztge-
nannten Fall ist die Präsidentin oder der 
Präsident der Zivilabteilung oder ein von 
ihr oder ihm bezeichnetes Mitglied der Zi-
vilabteilung auch für die Anordnung vor-
sorglicher Massnahmen vor Eintritt der 
Rechtshängigkeit einer Klage und für eine 
vorsorgliche Beweisführung (Art. 158 
ZPO) zuständig. 

   

3 In Schiedssachen ist es das obere 
kantonale Gericht gemäss Artikel 356 
Absatz 1 ZPO. 

3 In Schiedssachen ist esdas Obergericht 
das obere kantonale Gericht gemäss Arti-
kel 356 Absatz 1 ZPO. 

   

4 Als einzige kantonale Instanz ent-
scheidet es über Beschwerden gegen 
Verfügungen des kantonalen Handels-
registeramtes (Art. 165 der eidgenössi-
schen Handelsregisterverordnung vom 
17. Oktober 2007 [HRegV]1)). 

4 Als einzige kantonale Instanz entschei-
det es über Beschwerden gegen Verfü-
gungen des kantonalen Handelsregister-
amtes (Art. 165 der eidgenössischen 
Handelsregisterverordnung vom 942 des 
Schweizerischen Obligationenrechts 
[OR]2)17. Oktober 2007 [HRegV]). 

   

                                                   
1) SR 221.411 
2) SR 220 

https://db.clex.ch/link/Bund/220/de
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

Art.  7 
Handelsgericht 

    

1 Das Handelsgericht ist als einzige 
kantonale Instanz zur Beurteilung der 
Streitigkeiten gemäss Artikel 5 Absatz 
1 Buchstaben a bis d, g bis i sowie Ar-
tikel 6 Absatz 1 ZPO zuständig. 

1 Das Handelsgericht ist als einzige kanto-
nale Instanz zur Beurteilung der Streitig-
keiten gemäss Artikel 5 Absatz 1 Buch-
staben a bis d, gf bis i sowie Artikel 6 Ab-
satz 1 ZPO zuständig. 

   

2 Ebenso zuständig ist es für Streitig-
keiten aus dem Recht der Handelsge-
sellschaften und Genossenschaften 
gemäss Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe 
b ZPO, sofern der Streitwert mindes-
tens 30 000 Franken beträgt. Vorbe-
halten bleibt die richterliche Anordnung 
der erforderlichen Massnahmen auf-
grund von Mängeln in der gesetzlich 
zwingend vorgeschriebenen Organisa-
tion von Gesellschaften. 

2 Ebenso zuständig ist es für Streitigkeiten 
aus dem Recht der Handelsgesellschaf-
ten und Genossenschaften gemäss Arti-
kel 6 Absatz 4 Buchstabe b ZPO, sofern 
der Streitwert mindestens 30 000 30'000 
Franken beträgt. Vorbehalten bleibt die 
richterliche Anordnung der erforderlichen 
Massnahmen aufgrund von Mängeln in 
der gesetzlich zwingend vorgeschriebe-
nen Organisation von Gesellschaften. 

   

 3 Weiter ist es zuständig für internationale 
handelsrechtliche Streitigkeiten gemäss 
Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe c ZPO. 

   

Art.  11 
Summarisches Verfahren 

Art.  11 Aufgehoben.    

1 Die Regionalgerichte entscheiden zu-
sätzlich zu den in der ZPO genannten 
Fällen im summarischen Verfahren: 

    

1. Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
vom 10. Dezember 1907 (ZGB)3) 

    

                                                   
3) SR 210 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

a Art. 611 Abs. 2: Losbildung bei der 
Erbteilung, 

    

b Art. 612 Abs. 3: Anordnung der Art 
der Versteigerung von Erbschaftssa-
chen, 

    

c Art. 763: Anordnung der Inventarauf-
nahme bei der Nutzniessung, 

    

d Art. 851 Abs. 2 : Hinterlegung von 
geschuldeten Beträgen durch den 
Grundpfandschuldner, 

    

e Art. 977: Berichtigung von Grund-
bucheintragungen. 

    

2. Bundesgesetz vom 30. März 1911 
betreffend die Ergänzung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(Fünfter Teil: Obligationenrecht 
(OR))4) 

    

a Art. 175 Abs. 3: Sicherheitsleistung 
bei der Schuldübernahme, 

    

b Art. 202 Abs. 1: Anordnung der Un-
tersuchung des Tieres bei Gewährs-
mängeln, 

    

                                                   
4) SR 220 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

c Art. 204 Abs. 2 und 3: Feststellung 
des Tatbestandes und Anordnung 
betreffend den Verkauf bei Bemän-
gelung übersandter Sachen, 

    

d Art. 266m Abs. 2 und 3: Ermächti-
gung eines Ehegatten oder eingetra-
genen Partners zur Wohnungskündi-
gung, 

    

e Art. 427 Abs. 1 und 3: Anordnung be-
treffend Feststellung des Tatbestan-
des und den Verkauf von Kommissi-
onsgütern, 

    

f Art. 435: Anordnung betreffend die 
Versteigerung von Kommissionsgü-
tern, 

    

g Art. 444 Abs. 2, 445 und 453 Abs. 1: 
Anordnung betreffend Festsetzung 
des Tatbestandes, den Verkauf und 
die Hinterlegung von Frachtgütern, 

    

h Art. 971, 972, 977, 982 bis 988, 1073 
bis 1080, 1098, 1143 Ziff. 19: Kraft-
loserklärung von Wertpapieren. 

    

Art.  12 
Instruktionsrichterin oder Instruktionsrichter 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

1 Instruktionsrichterin oder Instruktions-
richter ist im Verfahren vor dem Ober-
gericht die Präsidentin oder der Präsi-
dent oder ein von ihr oder ihm be-
zeichnetes Mitglied der Zivilabteilung, 
im Verfahren vor dem Einzelgericht die 
befasste Gerichtspräsidentin oder der 
befasste Gerichtspräsident, im Verfah-
ren vor der Schlichtungsbehörde (Art. 
197 ff. ZPO) die oder der Vorsitzende. 

    

2 Die Instruktionsrichterin oder der In-
struktionsrichter führt bei Kollegialge-
richten in der Regel den Vorsitz und ist 
bei der Beratung erste Berichterstatte-
rin oder erster Berichterstatter. 

    

3 Sie oder er leitet den Schriftenwech-
sel, bereitet das Verfahren vor und 
entscheidet in den folgenden Fällen: 

    

a Leistung einer Sicherheit für die Par-
teientschädigung (Art. 99 ZPO), 

    

b vorsorgliche Beweisführung bei hän-
gigem Hauptprozess (Art. 158 ZPO), 

    

c alle Angelegenheiten, die gemäss Ar-
tikel 248 ff. ZPO im summarischen 
Verfahren zu behandeln sind, bei 
hängigem Hauptprozess. 

c alle Angelegenheiten, die gemäss Artikel 
248 ff. ZPO im summarischen Verfahren 
zu behandeln sind, bei hängigem 
Hauptprozess., [FR: unverändert] 

   

d Nichtleisten des Vorschusses oder 
der Sicherheit (Art. 101 Abs. 3 ZPO). 

d Nichtleisten des Vorschusses oder der 
Sicherheit (Art. 101 Abs. 3 ZPO)., 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

 e Stundung, Ratenzahlung und Erlass der 
Gerichtskosten (Art. 112 Abs. 1 ZPO). 

   

4 In handelsrechtlichen Streitigkeiten 
kommen die Obliegenheiten der In-
struktionsrichterin oder des Instrukti-
onsrichters gemäss Absatz 3 der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten des 
Handelsgerichts oder einem von ihr o-
der ihm bezeichneten juristischen Mit-
glied zu. 

4 In handelsrechtlichen Streitigkeiten kom-
men die Obliegenheiten der Instruktions-
richterin oder des Instruktionsrichters ge-
mäss Absatz 3 der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Handelsgerichts oder ei-
ner von ihr oder ihm bezeichneten haupt-
amtlichen Richterin bzw. einem von ihr o-
der ihm bezeichneten juristischen Mitglied
hauptamtlichen Richter zu. 

   

5 Fällt ein Verfahren vor der Instrukti-
onsrichterin oder dem Instruktionsrich-
ter infolge Vergleichs, Klageanerken-
nung, Klagerückzugs oder Gegen-
standslosigkeit dahin, schreibt die In-
struktionsrichterin oder der Instrukti-
onsrichter das Verfahren ab und liqui-
diert nach Anhörung der Parteien die 
darauf entfallenden Kosten (Art. 241 
und 242 ZPO). 

5 Fällt ein Verfahren vor der Instruktions-
richterin oder dem Instruktionsrichter in-
folge Vergleichs, Klageanerkennung, Kla-
gerückzugs oder Gegenstandslosigkeit 
dahin, schreibt die Instruktionsrichterin o-
der der Instruktionsrichter das Verfahren 
ab und liquidiert nach Anhörung der Par-
teien die darauf entfallenden Kosten (Art. 
241 und 242 ZPO). 

   

Art.  16 
Öffentlichkeit des Verfahrens 

    

1 Verhandlungen, Urteilsberatung und 
eine allfällige mündliche Eröffnung des 
Urteils sind öffentlich. 

1 Verhandlungen, Urteilsberatung und 
eine allfällige mündliche Eröffnung des 
Urteils sind öffentlich. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

2 Die Öffentlichkeit kann ganz oder teil-
weise ausgeschlossen werden, wenn 
es das öffentliche Interesse oder das 
schutzwürdige Interesse einer beteilig-
ten Person erfordert. 

    

3 Die familienrechtlichen Verfahren 
sind nicht öffentlich. 

    

Art.  20 
Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft 

    

1 Die Staatsanwaltschaft ist die zustän-
dige Behörde in folgenden vom ZGB 
und vom Bundesgesetz vom 18. Juni 
2004 über die eingetragene Partner-
schaft gleichgeschlechtlicher Paare 
(Partnerschaftsgesetz, PartG)5) vorge-
sehenen Fällen: 

1 Die Staatsanwaltschaft ist die zustän-
dige Behörde in folgenden vom ZGB 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB)6) 
und vom Bundesgesetz vom 18. Juni 
2004 über die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare (Partner-
schaftsgesetz, PartG)7) vorgesehenen 
Fällen: 

   

a Klage auf Ungültigerklärung einer 
Ehe (Art. 106 ZGB), 

 [FR: geändert]    

b Klage auf Ungültigerklärung der ein-
getragenen Partnerschaft (Art. 9 
Abs. 2 PartG). 

    

Art.  26 
Rechtshilfe (Art. 43 bis 55 StPO) 
1. Innerkantonale Rechtshilfe 

Art.  26 
Rechtshilfe (Art. 43 bis 5555a StPO) 
1. Innerkantonale Rechtshilfe 

   

                                                   
5) SR 211.231 
6) SR 210 
7) SR 211.231 

https://db.clex.ch/link/Bund/210/de
https://db.clex.ch/link/Bund/211.231/de
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

1 Die Bestimmungen der StPO zur na-
tionalen Rechtshilfe gelten sinnge-
mäss auch für die Rechtshilfe zwi-
schen den Strafbehörden des Kan-
tons. 

    

Art.  28 
3. Zuständigkeiten 

    

1 Die kantonalen und die regionalen 
Staatsanwaltschaften leisten die inner-
kantonale, die interkantonale und die 
internationale Rechtshilfe. 

    

2 Das Obergericht gewährt ausländi-
schen Staaten Rechtshilfe, soweit es 
dazu eines richterlichen Entscheids 
bedarf. 

    

3 Die Generalstaatsanwaltschaft vertritt 
den Kanton gegenüber ausländischen 
Behörden in Verfahren zur Übernahme 
oder Übertragung der Strafverfolgung, 
soweit nicht Staatsverträge den direk-
ten Verkehr vorsehen. 

    

 4 Das kantonale Zwangsmassnahmenge-
richt ist für die Genehmigung von 
Zwangsmassnahmen zuständig. 

   

Art.  36 
Amtliche Sachverständige (Art. 183 StPO) 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

1 Die wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Instituts für 
Rechtsmedizin der Universität Bern 
sind amtliche Sachverständige für die 
Bereiche der forensischen Medizin, 
Bildgebung, Chemie und Toxikologie 
sowie Molekularbiologie, namentlich 
für 

    

a die Untersuchung und Spurensiche-
rung an lebenden und verstorbenen 
Personen und die Rekonstruktion 
von Tatabläufen, 

    

b die Bestimmung der Blutalkoholkon-
zentration oder des Reinheitsgrads 
von Stoffen und den Nachweis von 
Betäubungsmitteln, Giften und Medi-
kamenten, 

    

c die Erstellung und die Interpretation 
von DNA-Profilen. 

    

2 Das Institut für Rechtsmedizin kann 
einzelne Aufgaben allgemein oder im 
Einzelfall an die Kreisärztinnen oder 
Kreisärzte des Kantons delegieren, na-
mentlich Legalinspektionen und Unter-
suchungen an lebenden Personen in 
unkritischen Fällen. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

3 Die wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Forensisch-
Psychiatrischen Dienstes der Universi-
tät Bern sind amtliche Sachverstän-
dige für forensisch-psychiatrische Un-
tersuchungen und Begutachtungen. 

3 Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Forensisch-Psychiat-
rischen Dienstes der Universitätsklinik für 
Forensische Psychiatrie und Psychologie 
der UniversitätUniversitären Psychiatri-
schen Dienste Bern sind amtliche Sach-
verständige für forensisch-psychiatrische 
Untersuchungen und Begutachtungen. 

   

Art.  38 
Anordnung, Genehmigung und Verlängerung durch die 
Zwangsmassnahmengerichte 

1. Haftentscheide 

    

1 Die regionalen Zwangsmassnahmen-
gerichte sind bei entsprechenden Ge-
suchen der regionalen Staatsanwalt-
schaften Berner Jura-Seeland, Em-
mental-Oberaargau und Oberland so-
wie der jeweiligen Regionalgerichte 
zuständig für die Anordnung 

    

a …     

b …     

c der Untersuchungshaft (Abs. 2 Bst. 
b), 

    

d der Sicherheitshaft (Abs. 2 Bst. e) 
ohne vorbestehende Untersuchungs-
haft, 

    

e der Ersatzmassnahmen (Abs. 2 Bst. 
h) ohne vorbestehende Untersu-
chungshaft, 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

f der Haft im selbstständigen Verfahren 
betreffend Friedensbürgschaft (Abs. 
2 Bst. k), 

    

g der Sicherheitshaft zur Sicherung 
von Rückversetzungsverfahren und 
selbstständigen nachträglichen rich-
terlichen Entscheiden (Abs. 2 Bst. 
m). 

    

1a Das kantonale Zwangsmassnah-
mengericht ist zuständig für 

    

a sämtliche Haftentscheide bei Gesu-
chen der kantonalen Staatsanwalt-
schaften und der regionalen Staats-
anwaltschaft Bern-Mittelland sowie 
bei Gesuchen des Wirtschaftsstraf-
gerichts, 

    

b die Überprüfung sämtlicher Anord-
nungen der regionalen und der kan-
tonalen Staatsanwaltschaften auf 
Gesuch hin, 

    

c alle übrigen in Absatz 1 nicht den re-
gionalen Zwangsmassnahmenge-
richten zugewiesenen Haftent-
scheide nach Absatz 2 bei entspre-
chenden Gesuchen der regionalen 
Staatsanwaltschaften Berner Jura-
Seeland, Emmental-Oberaargau und 
Oberland und der jeweiligen Regio-
nalgerichte. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

2 Als Haftentscheide gelten Entscheide 
über 

    

a die Spitaleinweisung zwecks Begut-
achtung (Art. 186 Abs. 2 StPO), 

    

b die Anordnung der Untersuchungs-
haft (Art. 226 StPO), 

    

c die Verlängerung der Untersuchungs-
haft (Art. 227 StPO), 

    

d Gesuche um Entlassung aus der Un-
tersuchungshaft (Art. 228 StPO), 

    

e die Anordnung der Sicherheitshaft 
(Art. 229 StPO), 

    

f Gesuche um Entlassung aus der Si-
cherheitshaft (Art. 230 StPO), 

    

g Einschränkungen des freien Ver-
kehrs zwischen der inhaftierten Per-
son und der Verteidigung (Art. 235 
Abs. 4 StPO), 

    

h Ersatzmassnahmen (Art. 237 StPO) 
sowie Hafturlaub während des Vor-
verfahrens und des erstinstanzlichen 
Hauptverfahrens, 

    

i die Anordnung von Friedensbürg-
schaft (Art. 373 Abs. 1 StPO), 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

k die Anordnung von Haft im selbst-
ständigen Verfahren betreffend Frie-
densbürgschaft (Art. 373 Abs. 5 
StPO), 

    

l die Fortsetzung von Haft zur Siche-
rung des Vollzugs eines Strafbefehls 
(Art. 440 Abs. 2 Bst. b StPO), 

    

m die Anordnung von vollzugsrechtli-
cher Sicherheitshaft zur Sicherung 
von Rückversetzungsverfahren und 
selbstständigen nachträglichen rich-
terlichen Entscheiden (Art. 28 des 
Gesetzes vom 23. Januar 2018 über 
den Justizvollzug [Justizvollzugsge-
setz, JVG]8)). 

m die Anordnung von vollzugsrechtlicher 
Sicherheitshaft zur Sicherung von Rück-
versetzungsverfahren und im Hinblick 
auf einen selbstständigen nachträgli-
chen richterlichen Entscheiden Ent-
scheid des Gerichts (Art. 28 364a StPO) 
oder während des Gesetzes vom 
23. Januar 2018 über den Justizvollzug 
[Justizvollzugsgesetz, JVG]).Gerichts-
verfahrens (Art. 364b StPO). 

   

Art.  39 
2. Entscheide über Entsiegelungsgesuche 

    

1 Für die Behandlung von Gesuchen 
um Entsiegelung von Aufzeichnungen 
und Gegenständen (Art. 248 Abs. 3 
Bst. a StPO) ist das kantonale 
Zwangsmassnahmengericht zustän-
dig. 

1 Für die Behandlung von Gesuchen um 
Entsiegelung von Aufzeichnungen und 
Gegenständen (Art. 248248a Abs. 31 Bst. 
a StPO) ist das kantonale Zwangsmass-
nahmengericht zuständig. 

   

Art.  45 
Rechte und Pflichten der inhaftierten Personen (Art. 
235 StPO) 

    

                                                   
8) BSG 341.1 

https://www.belex.sites.be.ch/data/341.1/de
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

1 Die Rechte und Pflichten der inhaf-
tierten Personen richten sich nach 
dem JVG. 

1 Die Rechte und Pflichten der inhaftierten 
Personen richten sich nach dem JVGGe-
setz vom 23. Januar 2018 über den Jus-
tizvollzug (Justizvollzugsgesetz, JVG)9). 

   

Art.  49 
Antragsrecht der Behörden der Sozialhilfe und des Er-
wachsenen- und Kindesschutzes 

    

1 Die für den Vollzug der Gesetzge-
bungen über die Sozialhilfe und die 
Bevorschussung von Unterhaltsbeiträ-
gen zuständigen Behörden sind zum 
Strafantrag wegen Vernachlässigung 
der Unterhaltspflichten im Sinne von 
Artikel 217 Absatz 2 des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuchs vom 21. De-
zember 1937 (StGB)10) befugt. 

1 Die für den Vollzug der Gesetzgebungen 
über die Sozialhilfe und die Bevorschus-
sung von Unterhaltsbeiträgen zuständi-
gen Behörden sind zum Strafantrag we-
gen Vernachlässigung der Unterhalts-
pflichten im Sinne von Artikel 217 Absatz 
2 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs 
vom 21. Dezember 1937 (StGB)11) befugt. 

   

Art.  69 
Freiheitsstrafen und strafrechtliche Massnahmen (Art. 
439 StPO) 

    

1 Für den Vollzug von Freiheitsstrafen 
und strafrechtlichen Massnahmen ist 
die zuständige Stelle der Sicherheitsdi-
rektion verantwortlich. 

    

2 Der Vollzug richtet sich nach dem 
JVG. 

    

                                                   
9) BSG 341.1 
10) SR 311.0 
11) SR 311.0 

https://www.belex.sites.be.ch/data/341.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

3 Die zuständige Stelle der Sicherheits-
direktion trifft die in diesem Bereich 
notwendigen nachträglichen Anord-
nungen, soweit diese nicht durch das 
Bundesrecht oder das kantonale Recht 
ausdrücklich einem Gericht vorbehal-
ten werden. Sie ist namentlich zustän-
dig in folgenden Fällen des Schweize-
rischen Strafgesetzbuchs: 

    

a …     

b Art. 59 Abs. 3: Behandlung in einer 
geschlossenen Abteilung, 

    

c Art. 59 Abs. 4: Antrag auf Verlänge-
rung der Massnahme, 

c Art. 59 Abs. 4: Antrag auf Verlängerung 
der stationären Massnahme, 

   

d Art. 60 Abs. 4: Antrag auf Verlänge-
rung der Massnahme, 

d Art. 60 Abs. 4: Antrag auf Verlängerung 
der stationären Massnahme, 

   

e Art. 62 Abs. 1 bis 3: Bedingte Entlas-
sung, Anordnung der Probezeit, Ver-
pflichtung zur ambulanten Behand-
lung, Anordnung von Bewährungs-
hilfe und Erteilung von Weisungen, 

    

f Art. 62 Abs. 4: Antrag auf Verlänge-
rung der Probezeit, 

    

g Art. 62a Abs. 3: Antrag auf Rückver-
setzung, 

    



- 17 -  
 
 

1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

h Art. 62a Abs. 6: Entscheid gemäss 
Artikel 95 Absatz 4, sofern die Voll-
zugsbehörde die Bewährungshilfe 
angeordnet oder Weisungen erteilt 
hat, 

    

i Art. 62c Abs. 1: Aufhebung der statio-
nären Massnahme, 

    

k Art. 62c Abs. 4: Antrag auf Verwah-
rung, 

    

l Art. 62c Abs. 5: Mitteilung an die Kin-
des- und Erwachsenenschutzbe-
hörde, 

    

m Art. 62d: Bedingte Entlassung und 
Aufhebung der Massnahme, 

m Art. 62d: Bedingte Entlassung und Auf-
hebung der stationären Massnahme, 

   

n Art. 63 Abs. 3: Anordnung vorüberge-
hender stationärer Behandlung, 

    

o Art. 63 Abs. 4: Antrag auf Verlänge-
rung der Behandlung, 

o Art. 63 Abs. 4: Antrag auf Verlängerung 
der ambulanten Behandlung, [FR: un-
verändert] 

   

p Art. 63a Abs. 1 und 2: Beschluss 
über Fortsetzung oder Aufhebung 
der Behandlung, 

p Art. 63a Abs. 1 und 2: Beschluss über 
Fortsetzung oder Aufhebung der ambu-
lanten Behandlung, [FR: unverändert] 

   

q …     

r Art. 64a Abs. 2: Antrag auf Verlänge-
rung der Probezeit, 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

s Art. 64a Abs. 3: Antrag auf Rückver-
setzung, 

    

t Art. 64a Abs. 4: Entscheid gemäss 
Artikel 95 Absatz 4, 

    

u Art. 64b Abs. 1 Bst. a: Entscheid 
über die bedingte Entlassung, 

    

v Art. 64b Abs. 1 Bst. b: Antrag auf An-
ordnung einer stationären therapeuti-
schen Behandlung, 

    

v1 Art. 67 Abs. 6: Antrag auf Verlänge-
rung des Tätigkeitsverbots, 

v1 Art. 67 Abs. 62bis: Antrag auf Verlänge-
rung des Tätigkeitsverbots, 

   

v2 Art. 67b Abs. 3: Einsatz von techni-
schen Geräten, 

    

v3 Art. 67b Abs. 5: Antrag auf Verlän-
gerung des Kontakt- und Rayonver-
bots, 

    

v4 Art. 67c Abs. 7: Aufhebung oder 
Neuanordnung der Bewährungshilfe, 
sofern diese von der zuständigen 
Stelle der Sicherheitsdirektion ange-
ordnet wurde, 

v4 Art. 67c Abs. 7: Aufhebung oder Neu-
anordnung der Bewährungshilfe, sofern 
diese von der zuständigen Stelle der Si-
cherheitsdirektion angeordnet wurde
worden ist, [FR: unverändert] 

   

v5 Art. 67d Abs. 1: Antrag auf Erweite-
rung des Verbots oder auf Anord-
nung eines zusätzlichen Verbots, 

    

v6 Art. 67d Abs. 2: Antrag auf nach-
trägliche Anordnung des Verbots, 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

w Art. 86: Bedingte Entlassung,     

x Art. 87 Abs. 1 und 2: Auferlegung der 
Probezeit, Anordnung von Bewäh-
rungshilfe und Erteilung von Weisun-
gen, 

    

y Art. 87 Abs. 3: Antrag auf Verlänge-
rung der Bewährungshilfe und auf 
Verlängerung oder Neuanordnung 
von Weisungen, 

    

z Art. 92a Abs. 2: Entscheid über Ge-
suche betreffend das Informations-
recht. 

    

4 Das Obergericht beurteilt als letzte 
kantonale Instanz Beschwerden gegen 
Verfügungen und Entscheide über den 
Vollzug von Freiheitsstrafen und straf-
rechtlichen Massnahmen. 

    

5 Das Verfahren richtet sich nach den 
Bestimmungen des VRPG. 

    

 Art.  69a 
Verfahren bei selbstständigen nachträglichen Entscheiden 
des Gerichts 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

 1 In Abweichung von Artikel 69 Absatz 3 
Buchstaben i und p entscheidet das Ge-
richt über die Aufhebung der stationären 
Massnahmen und der ambulanten Be-
handlung, wenn gleichzeitig in einem 
selbstständigen nachträglichen Entscheid 
über die Anordnung einer anderen Mass-
nahme, einer Verwahrung oder des Voll-
zugs der Reststrafe zu entscheiden ist. 

   

 2 Das Verfahren richtet sich nach den 
Bestimmungen der StPO. 

   

Art.  71 
Tätigkeitsverbote sowie Kontakt- und Rayonverbote 

    

1 Das Gericht, welches das erstin-
stanzliche Urteil gefällt hat (Art. 363 
StPO), entscheidet in Bezug auf Tätig-
keitsverbote sowie Kontakt- und Ra-
yonverbote über 

    

a deren Verlängerung (Art. 67 Abs. 6 
und Art. 67b Abs. 5 StGB), 

    

b deren Einschränkung oder Aufhe-
bung (Art. 67c Abs. 4 und 5 StGB), 

    

c deren Erweiterung oder die Anord-
nung eines zusätzlichen Verbots 
(Art. 67d Abs. 1 StGB), 

    

d deren nachträgliche Anordnung (Art. 
67d Abs. 2 StGB). 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

2 Das Einzelgericht entscheidet über 
Tätigkeitsverbote sowie Kontakt- und 
Rayonverbote nach Artikel 19 Absatz 4 
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 
2003 über das Jugendstrafrecht (Ju-
gendstrafgesetz, JStG)12). 

2 Das Einzelgericht entscheidet über Tä-
tigkeitsverbote sowie Kontakt- und Ra-
yonverbote nach Artikel 19 Absatz 419b 
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 
über das Jugendstrafrecht (Jugendstraf-
gesetz, JStG)13). 

   

3 Entscheide nach Absatz 1 und 2 er-
folgen in dem für selbstständige nach-
trägliche Entscheide des Gerichts vor-
gesehenen Verfahren (Art. 364 f. 
StPO). 

    

Art.  93 
Festlegung der Vollzugskostenbeiträge 

    

1 Die Jugendanwaltschaft hat in jedem 
Massnahmenvollzugsfall die finanziel-
len Verhältnisse der Unterhaltspflichti-
gen abzuklären. Diese sind zur sach-
dienlichen Mitarbeit verpflichtet. 

    

                                                   
12) SR 311.1 
13) SR 311.1 

https://db.clex.ch/link/Bund/311.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/311.1/de
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

2 Die Jugendanwältin, der Jugendan-
walt, die Assistenzjugendanwältin oder 
der Assistenzjugendanwalt schliesst 
mit den Unterhaltspflichtigen einen Un-
terhaltsvertrag ab. Die darin festzuset-
zenden Vollzugskostenbeiträge wer-
den grundsätzlich in analoger Anwen-
dung der Berechnungsgrundsätze des 
Gesetzes vom 3. Dezember 2020 über 
die Leistungen für Kinder mit besonde-
rem Förder- und Schutzbedarf 
(KFSG)14) und dessen Ausführungs-
verordnung bestimmt. Der Unterhalts-
vertrag wird der Leitung der Jugendan-
waltschaft zur Genehmigung vorge-
legt. 

    

3 …     

4 Kommt eine vertragliche Einigung 
nicht zustande oder wird die Genehmi-
gung verweigert, reicht die Jugendan-
waltschaft beim zuständigen Zivilge-
richt eine Unterhaltsklage ein. 

    

 5 Sie kann Informationen zu den Steuer-
daten der gemäss Artikel 34 und 35 
KFSG beteiligungspflichtigen Personen 
bei den Steuerbehörden einholen, wenn 
die für die Berechnung der Kostenbeteili-
gung notwendigen Informationen nicht bei 
den Beitragspflichtigen selbst beschafft 
werden können. 

   

                                                   
14) BSG 213.319 

https://www.belex.sites.be.ch/data/213.319/de
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

 II.    

 1. 
Der Erlass 161.1 Gesetz über die Organi-
sation der Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft vom 11.06.2009 
(GSOG) (Stand 01.01.2024) wird wie folgt 
geändert: 

   

 Art.  11a 
Besondere Rechnung 

   

 1 Die Gerichtsbehörden und die Staatsan-
waltschaft führen eine Besondere Rech-
nung gemäss Artikel 55 des Finanzhaus-
haltsgesetzes vom 15. Juni 2022 
(FHG)15). 

   

 2 In Abweichung von Artikel 55 Absatz 2 
FHG regelt die Justizverwaltungsleitung 
die Art und Weise der Rechnungsführung 
durch Reglement. Die fachliche und tech-
nische Integration in das Finanz- und 
Rechnungswesen des Kantons und in die 
gesamtstaatlichen Prozesse ist zu ge-
währleisten. 

   

Art.  18 
Aufgaben 

    

1 Für die Selbstverwaltung der Justiz 
nimmt die Justizverwaltungsleitung die 
folgenden Aufgaben wahr: 

    

                                                   
15) BSG 620.0 

https://www.belex.sites.be.ch/data/161.1/de


- 24 -  
 
 

1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

a Sie ist Ansprechpartnerin des Gros-
sen Rates und des Regierungsrates 
bei allen Fragen, die sowohl die Ge-
richtsbehörden als auch die Staats-
anwaltschaft betreffen. 

    

a1 Das Obergericht, das Verwaltungs-
gericht und die Generalstaatsanwalt-
schaft geben zu Fragen, welche die 
Justiz betreffen, eigene Vernehmlas-
sungen ab. Diese Vernehmlassun-
gen können ergänzt werden durch 
eine Vernehmlassung der Justizver-
waltungsleitung. 

    

b Sie verabschiedet das Budget, den 
Aufgaben- und Finanzplan sowie den 
Geschäftsbericht der Gerichtsbehör-
den und der Staatsanwaltschaft zu-
handen des Grossen Rates. 

    

b1 Sie verabschiedet Kreditanträge zu-
handen des Grossen Rates, nach-
dem sie einen Bericht der Finanzdi-
rektion eingeholt hat. 

    

b2 Sie verabschiedet Antworten auf Fi-
nanzmotionen, Interpellationen und 
Anfragen zuhanden des Grossen 
Rates. 

    

c Sie nimmt Stellung zu Regelungen 
des Regierungsrates, welche die Ge-
richtsbehörden oder die Staatsan-
waltschaft betreffen. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

d Sie regelt die Ausgabenbefugnisse 
der Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft im Rahmen der 
Vorschriften der Kantonsverfassung 
(KV)16) und der Finanzhaushaltsge-
setzgebung. 

    

e Sie unterbreitet direkt dem Grossen 
Rat jährlich einen Tätigkeitsbericht. 

    

f …     

g Sie nimmt die Verwaltungsaufgaben, 
welche die Finanzhaushaltsgesetz-
gebung dem Regierungsrat für den 
Bereich der kantonalen Verwaltung 
einräumt, für die Bereiche der Ge-
richtsbarkeit und der Staatsanwalt-
schaft wahr, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt. 

    

h Sie kann mit Zustimmung der Justiz-
kommission des Grossen Rates 
nachkreditpflichtige Abweichungen 
der im Voranschlag beschlossenen 
Saldi bewilligen, 

h Sie kann mit Zustimmung der Justizkom-
mission des Grossen Rates nachkredit-
pflichtige Abweichungen der im Voran-
schlag beschlossenen Saldi bewilligen, 
wenn [FR: unverändert] 

   

1. wenn diese eine Million Franken pro 
Produktgruppe nicht übersteigen, 

1. wenn diese eine Million Franken pro 
Produktgruppe nicht übersteigen, oder 
[FR: unverändert] 

   

                                                   
16) BSG 101.1 

https://www.belex.sites.be.ch/data/101.1/de
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

2. oder wenn kein Entscheidspielraum 
besteht. 

2. oder wenn kein EntscheidspielraumEnt-
scheidungsspielraum besteht. [FR: un-
verändert] 

   

i Sie kann mit Zustimmung der Justiz-
kommission des Grossen Rates be-
reits vor der Bewilligung eines Nach-
kredits Verpflichtungen eingehen, 
wenn ein Aufschub für den Kanton 
erhebliche nachteilige Folgen hätte. 

    

k Sie ist im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben verantwortlich für die stra-
tegischen Leitlinien in den Bereichen 
Personal-, Finanz- und Rechnungs-
wesen sowie Informatikmanagement 
und führt darüber ein Controlling. Sie 
kann den Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft entsprechende 
Weisungen erteilen sowie die not-
wendigen Reglemente erlassen. 

    

l Sie koordiniert in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Stellen der Sicher-
heitsdirektion und der Bau- und Ver-
kehrsdirektion den Erlass von strate-
gischen Leitlinien auf dem Gebiet der 
Sicherheit. 

    

m Sie leitet die Stabsstelle für Res-
sourcen, regelt deren Organisation 
und Aufgaben durch Reglement und 
stellt deren Leitung sowie deren übri-
ges Personal an. 

m Sie leitet die Stabsstelle für Ressour-
cen,  und regelt deren Organisation und 
Aufgaben durch Reglement und stellt 
deren Leitung sowie deren übriges Per-
sonal an. 

   



- 27 -  
 
 

1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

2 …     

Art.  21 
Wahl, Wiederwahl und Anzahl der Richterinnen und 
Richter 

Art.  21 
Wahl, Wiederwahl und Anzahl der Richterinnen und 
Richter 

   

1 Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, wählt der Grosse Rat alle 
Richterinnen und Richter. Er kann 
nach Anhörung des Obergerichts oder 
des Verwaltungsgerichts freie Stellen 
in Teilzeitstellen mit einem Beschäfti-
gungsgrad von mindestens 50 Prozent 
aufteilen. Mit der Wahl der teilzeitlich 
tätigen Richterinnen und Richter legt 
er deren Beschäftigungsgrad fest. 

    

 1a Der Grosse Rat beschliesst    

 a die Anzahl der Vollzeitstellen für Ober-
richterinnen und Oberrichter, 

   

 b die Anzahl der Vollzeitstellen für Verwal-
tungsrichterinnen und Verwaltungsrich-
ter, 

   

 c die Anzahl der Vollzeitstellen für Richte-
rinnen und Richter der weiteren Ge-
richtsbehörden, 

   

 d die Anzahl der Stellen für Ersatzrichte-
rinnen und Ersatzrichter, 

   

 e die Anzahl der Stellen für Fachrichterin-
nen und Fachrichter, 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

 f die Anzahl der Stellen für Laienrichterin-
nen und Laienrichter, 

   

 g die Anzahl der Vollzeitstellen für Vorsit-
zende der Schlichtungsbehörden. 

   

2 Der Grosse Rat regelt durch Dekret 2 Aufgehoben.    

a die Höchstzahl der Stellen für die 
hauptamtlichen Richterinnen und 
Richter sowie für die Vorsitzenden 
der regionalen Schlichtungsbehör-
den, 

    

b die Höchstzahl an Fachrichterinnen 
und Fachrichtern, Laienrichterinnen 
und Laienrichtern sowie Ersatzrichte-
rinnen und Ersatzrichtern, 

    

c die Wahlvoraussetzungen für Richte-
rinnen und Richter, soweit sie nicht 
durch dieses Gesetz bestimmt sind. 

    

3 …     

4 …     

5 …     

Art.  22 
Wahl, Anstellung und Anzahl 
der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

1 Der Grosse Rat wählt die General-
staatsanwältin oder den General-
staatsanwalt sowie die stellvertreten-
den Generalstaatsanwältinnen und 
Generalstaatsanwälte. 

    

2 Die Generalstaatsanwaltschaft stellt 
die leitenden und die übrigen Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte sowie 
die Jugendanwältinnen und Jugendan-
wälte an und begründet mit diesen Ar-
beitsverhältnisse durch öffentlich-
rechtlichen Arbeitsvertrag. 

    

 2a Der Grosse Rat beschliesst    

 a die Anzahl der Vollzeitstellen für leitende 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
sowie für leitende Jugendanwältinnen 
und Jugendanwälte, 

   

 b die Anzahl der Vollzeitstellen für Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte sowie 
für Jugendanwältinnen und Jugendan-
wälte. 

   

3 Der Grosse Rat legt nach Anhörung 
der Justizkommission und nach Anhö-
rung der Generalstaatsanwältin oder 
des Generalstaatsanwaltes die 
Höchstzahl der Stellen der Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte sowie der 
Jugendanwältinnen und Jugendan-
wälte durch Dekret fest. 

3 Aufgehoben.    
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

Art.  29 
Wählbarkeit und Anstellungsvoraussetzungen 

    

1 Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, müssen Richterinnen und 
Richter, Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte sowie Jugendanwältinnen und 
Jugendanwälte über ein Anwaltspatent 
oder das bernische Notariatspatent 
verfügen.  

    

 1a Bei der Besetzung der Stellen ist dafür 
zu sorgen, dass beide Amtssprachen 
nach Bedarf vertreten sind. 

   

2 Beide Amtssprachen verstehen und 
sprechen müssen 

    

a die hauptamtlichen Mitglieder des 
Obergerichts, 

    

b die Mitglieder des Verwaltungsge-
richts, 

    

c die Mitglieder des kantonalen 
Zwangsmassnahmengerichts, 

    

d die Mitglieder des Wirtschaftsstrafge-
richts, 

    

e die hauptamtlichen Mitglieder des Ju-
gendgerichts, 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

f die Präsidentin oder der Präsident 
und die Vizepräsidentin oder der Vi-
zepräsident der Steuerrekurskom-
mission, 

    

g die Präsidentin oder der Präsident 
der Rekurskommission für Massnah-
men gegenüber Fahrzeugführerin-
nen und Fahrzeugführern, 

    

h die Präsidentin oder der Präsident 
der Enteignungsschätzungskommis-
sion, 

    

i die Präsidentin oder der Präsident der 
Bodenverbesserungskommission, 

    

k die oder der Vorsitzende der regiona-
len Schlichtungsbehörde Bern-Mittel-
land, 

    

l die Generalstaatsanwältin oder der 
Generalstaatsanwalt und deren oder 
dessen Stellvertretung. 

    

Art.  45 
Spruchkörper 

Art.  45 
Spruchkörper¶ 
1. Allgemeines 

   

1 Die Urteilsfindung erfolgt in Dreierbe-
setzung, soweit das Gesetz nichts an-
deres bestimmt. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

2 Die Urteile des Handelsgerichts wer-
den durch drei Richterinnen oder Rich-
ter gefällt, davon zwei Fachrichterin-
nen oder Fachrichter. Auf Antrag aller 
Parteien im Schriftenwechsel oder auf 
Anordnung der Instruktionsrichterin o-
der des Instruktionsrichters wirken ein 
weiteres juristisches Mitglied und eine 
dritte Fachrichterin oder ein dritter 
Fachrichter mit. Für die Anordnung 
vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt 
der Rechtshängigkeit ist die Präsiden-
tin oder der Präsident zuständig. 

2 Aufgehoben.    

3 Die Urteile des Kindes- und Erwach-
senenschutzgerichts werden in der 
Regel durch drei Richterinnen und 
Richter gefällt, davon zwei Fachrichte-
rinnen und Fachrichter. Wo der Sach-
verhalt erstellt ist oder wo sich keine 
fachspezifischen Fragen stellen, kann 
auf den Beizug der Fachrichterinnen 
und Fachrichter verzichtet werden. In 
diesem Fall entscheidet 

3 Aufgehoben.    

a die Präsidentin oder der Präsident 
als Einzelrichterin oder Einzelrichter 
über Beschwerden gegen 

    

1. Zwischenverfügungen oder -ent-
scheide, einschliesslich solcher be-
treffend die unentgeltliche Prozess-
führung, 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

2. Nichteintretensverfügungen oder -
entscheide, 

    

3. Abschreibungsverfügungen oder -
entscheide; 

    

b ein Spruchkörper aus drei hauptamt-
lichen Richterinnen und Richtern in 
allen übrigen Fällen. 

    

4 Begehren um Abberufung von haupt-
amtlichen Behördenmitgliedern wer-
den durch die Zivilabteilung in Fünfer-
besetzung behandelt. 

    

5 Bei Bedarf sind die Richterinnen und 
Richter zur gegenseitigen Aushilfe ver-
pflichtet. 

    

 Art.  45a 
2. Handelsgericht 

   

 1 Die Urteile des Handelsgerichts werden 
durch drei Richterinnen oder Richter ge-
fällt, davon zwei Fachrichterinnen oder 
Fachrichter. Auf Antrag aller Parteien im 
Schriftenwechsel oder auf Anordnung der 
Instruktionsrichterin oder des Instruktions-
richters wirken eine weitere hauptamtliche 
Richterin oder ein weiterer hauptamtlicher 
Richter und eine dritte Fachrichterin oder 
ein dritter Fachrichter mit. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

 2 Dem Handelsgericht gehören kaufmän-
nische Fachrichterinnen und Fachrichter 
an. 

   

 3 Für die Anordnung vorsorglicher Mass-
nahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit 
sowie für alle im summarischen Verfahren 
zu beurteilenden Angelegenheiten ist die 
Präsidentin oder der Präsident des Han-
delsgerichts oder eine von ihr oder ihm 
bezeichnete hauptamtliche Richterin bzw. 
ein von ihr oder ihm bezeichneter haupt-
amtlicher Richter zuständig. 

   

 Art.  45b 
3. Kindes- und Erwachsenenschutzgericht 

Ergebnis der ersten Le-
sung 

Art.  45b 
3. Kindes- und Erwachsenen-
schutzgericht 

Antrag Kommissionsmehr-
heit 

 1 Die Urteile des Kindes- und Erwachse-
nenschutzgerichts werden in der Regel 
durch drei Richterinnen oder Richter ge-
fällt, davon zwei Fachrichterinnen oder 
Fachrichter. 

 1 Die Urteile des Kindes- 
und Erwachsenen-
schutzgerichts werden 
in der Regel durch drei 
Richterinnen oder Rich-
ter gefällt, davon zwei 
Fachrichterinnen oder 
Fachrichter. 

 

 2 Die Fachrichterinnen und Fachrichter 
sind Sachverständige im Bereich der So-
zialen Arbeit, der Pädagogik, der Psycho-
logie oder der Medizin. 

 2 Die Fachrichterinnen 
und Fachrichter sind 
Sachverständige im Be-
reich der Sozialen Ar-
beit, der Pädagogik, der 
Psychologie oder der 
Medizin. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

 3 Ist der Sachverhalt erstellt oder stellen 
sich keine fachspezifischen Fragen, kann 
auf den Beizug der Fachrichterinnen und 
Fachrichter verzichtet werden. In diesem 
Fall entscheidet ein Spruchkörper aus 
drei hauptamtlichen Richterinnen oder 
Richtern. 

 3 Ist der Sachverhalt er-
stellt oder stellen sich 
keine fachspezifischen 
Fragen, kann auf den 
Beizug der Fachrichte-
rinnen und Fachrichter 
verzichtet werden. In 
diesem Fall entscheidet 
ein Spruchkörper aus 
drei hauptamtlichen 
Richterinnen oder Rich-
tern. 

 

 4 Die Präsidentin oder der Präsident oder 
eine von ihr oder ihm bezeichnete haupt-
amtliche Richterin bzw. ein von ihr oder 
ihm bezeichneter hauptamtlicher Richter 
entscheidet als Einzelrichterin oder Ein-
zelrichter über 

 4 Die Präsidentin oder 
der Präsident oder eine 
von ihr oder ihm be-
zeichnete hauptamtliche 
Richterin bzw. ein von 
ihr oder ihm bezeichne-
ter hauptamtlicher Rich-
ter entscheidet als Ein-
zelrichterin oder Einzel-
richter über 

 

 a vorsorgliche Massnahmen,  a vorsorgliche Mass-
nahmen, 

 

 b die unentgeltliche Rechtspflege,  b die unentgeltliche 
Rechtspflege, 

 

 c die Abschreibung des Verfahrens,  c die Abschreibung des 
Verfahrens, 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

 d Beschwerden gegen Zwischenverfügun-
gen oder -entscheide, einschliesslich 
solcher betreffend die unentgeltliche 
Rechtspflege, 

 d Beschwerden gegen 
Zwischenverfügungen 
oder -entscheide, ein-
schliesslich solcher be-
treffend die unentgeltli-
che Rechtspflege, 

 

 e Beschwerden gegen Abschreibungsver-
fügungen oder -entscheide, 

 e Beschwerden gegen 
Abschreibungsverfü-
gungen oder -ent-
scheide, 

 

 f Beschwerden gegen Nichteintretensver-
fügungen oder -entscheide, 

 f Beschwerden gegen 
Nichteintretensverfü-
gungen oder -ent-
scheide. 

 

 g Beschwerden in den Fällen von Artikel 
439 Absatz 1 des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches (ZGB)17). 

   

Art.  57 
Einzelrichterliche Zuständigkeit 

    

                                                   
17) SR 210 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

1 Die Mitglieder des Verwaltungsge-
richts behandeln als Einzelrichterinnen 
oder Einzelrichter Beschwerden und 
Klagen, deren Streitwert 20 000 Fran-
ken nicht erreicht oder die zurückgezo-
gen oder gegenstandslos werden oder 
auf die offensichtlich nicht eingetreten 
werden kann; die Berechnung des 
Streitwerts richtet sich nach den Vor-
schriften der Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung vom 19. Dezember 2008 
(ZPO)18). 

1 Die Mitglieder des Verwaltungsgerichts 
behandeln als Einzelrichterinnen oder 
Einzelrichter Beschwerden und Klagen, 
deren Streitwert 20 000 30'000 Franken 
nicht erreicht oder die zurückgezogen o-
der gegenstandslos werden oder auf die 
offensichtlich nicht eingetreten werden 
kann; die Berechnung des Streitwerts 
richtet sich nach den Vorschriften der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung 
vom 19. Dezember 2008 (ZPO)(Zivilpro-
zessordnung, ZPO)19). 

   

2 Sie entscheiden über Beschwerden     

a betreffend Erlass oder Stundung ge-
schuldeter Abgaben sowie Einräu-
mung von Abgabeerleichterungen 
und Abgabevergünstigungen sowie 
Sicherstellungen, 

    

b gegen Zwischenverfügungen und 
Zwischenentscheide, einschliesslich 
solcher betreffend die unentgeltliche 
Rechtspflege , 

b gegen Zwischenverfügungen und Zwi-
schenentscheide-entscheide, ein-
schliesslich solcher betreffend die un-
entgeltliche Rechtspflege , 

   

c gegen Nichteintretensverfügungen o-
der -entscheide, 

    

d gegen Abschreibungsverfügungen o-
der -entscheide, 

    

                                                   
18) SR 272 
19) SR 272 

https://db.clex.ch/link/Bund/272/de


- 38 -  
 
 

1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

e nach Artikel 31 Absatz 2 des Einfüh-
rungsgesetzes vom 9. Dezember 
2019 zum Ausländer- und Integrati-
onsgesetz sowie zum Asylgesetz 
(EG AIG und AsylG)20). 

    

3 Sie genehmigen, soweit erforderlich, 
Vergleiche. 

    

4 Sie behandeln ferner all jene Ge-
schäfte, bei denen die Parteien über-
einstimmend Gutheissung beantragen, 
sowie die Geschäfte, welche die Ge-
setzgebung in die einzelrichterliche 
Zuständigkeit legt. 

    

5 Wo die Gesetzgebung die einzelrich-
terliche Zuständigkeit der Präsidentin 
oder des Präsidenten des Verwal-
tungsgerichts vorsieht, geht diese an 
die Präsidentin oder den Präsidenten 
der betreffenden Abteilung über. Eine 
in der Gesetzgebung vorgesehene ein-
zelrichterliche Zuständigkeit einer Ab-
teilungspräsidentin oder eines Abtei-
lungspräsidenten kann einem Mitglied 
der Abteilung übertragen werden. 

    

6 Die Einzelrichterin oder der Einzel-
richter kann eine Besetzung nach Arti-
kel 56 verlangen, wenn die rechtlichen 
oder tatbeständlichen Verhältnisse es 
rechtfertigen. 

    

                                                   
20) BSG 122.20 

https://www.belex.sites.be.ch/data/122.20/de
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

7 In Streitigkeiten vor dem Schiedsge-
richt in Sozialversicherungsstreitigkei-
ten genehmigt die oder der neutrale 
Vorsitzende Vergleiche und behandelt 
Gesuche und Klagen, die zurückgezo-
gen oder gegenstandslos geworden 
sind oder auf die offensichtlich nicht 
eingetreten werden kann. Sie oder er 
behandelt ferner die Geschäfte, bei 
denen die Parteien übereinstimmend 
Gutheissung beantragen. 

    

Art.  67 
Zusammensetzung und Sitz 

Art.  67 
Zusammensetzung und Sitz 

   

1 Für das ganze Kantonsgebiet besteht 
ein Jugendgericht. Es setzt sich zu-
sammen aus Jugendgerichtspräsiden-
tinnen und Jugendgerichtspräsidenten 
sowie Fachrichterinnen und Fachrich-
tern. 

1 Für das ganze Kantonsgebiet besteht 
ein Jugendgericht. Es setzt sich zusam-
men aus Jugendgerichtspräsidentinnen 
und Jugendgerichtspräsidenten sowie 
Fachrichterinnen und Fachrichtern. 

   

2 Das Obergericht wählt auf Antrag der 
Jugendgerichtspräsidentinnen und Ju-
gendgerichtspräsidenten die Ge-
schäftsleiterin oder den Geschäftsleiter 
des Jugendgerichts. Die Wahl erfolgt 
für drei Jahre; Wiederwahl ist zulässig. 

2 Aufgehoben.    

3 Mindestens eine Jugendgerichtsprä-
sidentin oder ein Jugendgerichtspräsi-
dent muss französischsprachig sein. 

3 Aufgehoben.    
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

4 Das Jugendgericht befindet sich am 
Sitz des Regionalgerichts Bern-Mittel-
land und benützt dessen Infrastruktur. 

    

5 Es tagt in der Regel am Sitz der regi-
onalen Dienststelle der Jugendanwalt-
schaft oder des örtlich zuständigen 
Regionalgerichts. 

    

 Art.  67a 
Zusammensetzung 

   

 1 Das Jugendgericht setzt sich zusammen 
aus Jugendgerichtspräsidentinnen und 
Jugendgerichtspräsidenten sowie Fach-
richterinnen und Fachrichtern. 

   

 2 Mindestens eine Jugendgerichtspräsi-
dentin oder ein Jugendgerichtspräsident 
muss französischsprachig sein. 

   

 3 Die Fachrichterinnen und Fachrichter 
verfügen über eine hinreichende Ausbil-
dung oder Berufserfahrung in der Jugend-
rechtspflege oder Jugendhilfe, insbeson-
dere in Erziehung, Sozialdiensten oder 
Beratungsstellen. 

   

 4 Das Obergericht wählt auf Antrag der 
Jugendgerichtspräsidentinnen und Ju-
gendgerichtspräsidenten die Geschäftslei-
terin oder den Geschäftsleiter des Ju-
gendgerichts. Die Wahl erfolgt für drei 
Jahre, eine Wiederwahl ist zulässig. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

Art.  69 
Zusammensetzung, Sitz und Gliederung 

Art.  69 
Zusammensetzung, Sitz und Gliederung 

   

1 Für das ganze Kantonsgebiet besteht 
eine Steuerrekurskommission. Sie hat 
ihren Sitz in Bern. 

    

2 Sie setzt sich zusammen aus zwei 
hauptamtlichen Richterinnen und Rich-
tern als Präsidentin oder Präsident und 
als Vizepräsidentin oder Vizepräsident 
sowie Fachrichterinnen und Fachrich-
tern. 

2 Aufgehoben.    

3 Sie gliedert sich in zwei Kammern 
bestehend je aus einer Vorsitzenden 
oder einem Vorsitzenden sowie einer 
gleichen Anzahl von Fachrichterinnen 
und Fachrichtern. 

3 Aufgehoben.    

 Art.  69a 
Zusammensetzung und Gliederung 

   

 1 Die Steuerrekurskommission setzt sich 
zusammen aus zwei hauptamtlichen 
Richterinnen oder Richtern als Präsiden-
tin oder Präsident und als Vizepräsidentin 
oder Vizepräsident sowie Fachrichterin-
nen und Fachrichtern. 

   

 2 Sie gliedert sich in zwei Kammern, be-
stehend je aus einer Vorsitzenden oder 
einem Vorsitzenden sowie Fachrichterin-
nen und Fachrichtern in der derselben 
Anzahl. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

 3 Vorsitzende oder Vorsitzender der Kam-
mer ist eine hauptamtliche Richterin oder 
ein hauptamtlicher Richter. Die Vorsitzen-
den vertreten sich gegenseitig. 

   

 4 Die Fachrichterinnen und Fachrichter 
sind keiner Kammer fest zugeteilt. Die Zu-
teilung erfolgt je nach Bedarf durch die 
Vorsitzenden. 

   

Art.  70 
Spruchkörper 

    

1 Vorsitzende oder Vorsitzender der 
Kammer ist eine hauptamtliche Richte-
rin oder ein hauptamtlicher Richter. 
Die Vorsitzenden vertreten sich gegen-
seitig. 

1 Aufgehoben.    

2 Die Fachrichterinnen und Fachrichter 
sind keiner Kammer fest zugeteilt. Die 
Zuteilung erfolgt je nach Bedarf durch 
die Vorsitzenden. 

2 Aufgehoben.    

3 Die Steuerrekurskommission urteilt 
gewöhnlich in einem Spruchkörper be-
stehend aus einer hauptamtlichen 
Richterin oder einem hauptamtlichen 
Richter sowie zwei Fachrichterinnen o-
der Fachrichtern. Sie urteilt unter Bei-
zug von zwei weiteren Fachrichterin-
nen oder Fachrichtern über Streitigkei-
ten von grundsätzlicher Bedeutung. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

 3a Die Fachrichterinnen und Fachrichter 
sind Sachverständige im Bereich des 
Steuerrechts, der Landwirtschaft oder des 
Bau- und Schätzungswesens. 

   

4 Die hauptamtlichen Richterinnen und 
Richter entscheiden als Einzelrichterin 
oder Einzelrichter, 

4 Die hauptamtlichen Richterinnen und 
Richter entscheiden als Einzelrichterin o-
der Einzelrichter, wenn [FR: unverändert] 

   

a wenn ein Rekurs oder eine Be-
schwerde zurückgezogen oder ge-
genstandslos wird oder nicht darauf 
eingetreten werden kann, 

a wenn ein Rekurs oder eine Beschwerde 
zurückgezogen oder gegenstandslos 
wird oder nicht darauf eingetreten wer-
den kann, [FR: unverändert] 

   

b wenn die Steuer aufgrund unbestrit-
tener zahlenmässiger Ausweise fest-
zusetzen ist, 

b wenn die Steuer aufgrund unbestrittener 
zahlenmässiger Ausweise festzusetzen 
ist, [FR: unverändert] 

   

c wenn der streitige Steuerbetrag 10 
000 Franken oder die bestrittene 
Busse 3000 Franken nicht über-
steigt, 

c wenn der streitige Steuerbetrag 10 000
10'000 Franken oder die bestrittene 
Busse 3000 Franken nicht übersteigt, 

   

d wenn sich ein Rekurs oder eine Be-
schwerde einzig gegen die Kosten-
verlegung richtet, 

d wenn sich ein Rekurs oder eine Be-
schwerde einzig gegen die Kostenverle-
gung richtet, [FR: unverändert] 

   

e wenn ein Rekurs oder eine Be-
schwerde gegen einen Nichteintre-
tensentscheid zu beurteilen ist. 

e wenn ein Rekurs oder eine Beschwerde 
gegen einen Nichteintretensentscheid 
zu beurteilen ist. [FR: unverändert] 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

5 Die Einzelrichterin oder der Einzel-
richter kann die Streitsache zur Beur-
teilung der Kammer überweisen, wenn 
die rechtlichen oder tatbeständlichen 
Verhältnisse es rechtfertigen. 

    

Art.  73 
Wählbarkeit 

Art.  73 Aufgehoben.    

1 Die Fachrichterinnen und Fachrichter 
müssen Sachverständige in den Berei-
chen des Steuerrechts, der Landwirt-
schaft oder des Bau- und Schätzwe-
sens sein. 

    

Art.  74 
Zusammensetzung 

    

1 Für das ganze Kantonsgebiet besteht 
eine Rekurskommission, die letztin-
stanzlich über Beschwerden betreffend 
Administrativmassnahmen gegenüber 
Fahrzeugführerinnen und Fahrzeug-
führern sowie betreffend das Ergebnis 
von Führerprüfungen und Kontrollfahr-
ten entscheidet. 

    

2 Sie setzt sich zusammen aus einer 
Präsidentin oder einem Präsidenten, 
einer Vizepräsidentin oder einem Vize-
präsidenten sowie Fachrichterinnen 
und Fachrichtern. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

 3 Die Präsidentin oder der Präsident und 
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsi-
dent üben ihre Funktion nebenamtlich 
aus.  

   

Art.  75 
Spruchkörper 

    

1 Der Spruchkörper setzt sich zusam-
men aus einer oder einem Vorsitzen-
den sowie zwei Fachrichterinnen oder 
Fachrichtern. Den Vorsitz führt die 
Präsidentin, der Präsident, die Vize-
präsidentin oder der Vizepräsident. 

    

1a Die Rekurskommission für Mass-
nahmen gegenüber Fahrzeugführerin-
nen und Fahrzeugführern urteilt in 
Dreierbesetzung. Die Präsidentin, der 
Präsident, die Vizepräsidentin oder der 
Vizepräsident entscheidet als Einzel-
richterin oder als Einzelrichter, wenn 
eine Beschwerde zurückgezogen oder 
gegenstandslos wird, die Beschwerde 
sich gegen Zwischenverfügungen oder 
-entscheide richtet oder nicht darauf 
eingetreten werden kann. 

    

2 Die Kommission urteilt unter Beizug 
von zwei weiteren Fachrichterinnen o-
der Fachrichtern über Streitigkeiten 
von grundsätzlicher Bedeutung. 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

 3 Die Fachrichterinnen und Fachrichter 
sind Sachverständige im Bereich des 
Rechts, der Medizin oder der Psycholo-
gie. 

   

Art.  76 
Zusammensetzung 

    

1 Für das ganze Kantonsgebiet besteht 
eine Enteignungsschätzungskommis-
sion als Enteignungsgericht. 

    

2 Sie setzt sich zusammen aus einer 
Präsidentin oder einem Präsidenten, 
einer Vizepräsidentin oder einem Vize-
präsidenten sowie Fachrichterinnen 
und Fachrichtern. 

    

3 Das Verwaltungsgericht kann im Be-
darfsfall eine ausserordentliche Präsi-
dentin oder einen ausserordentlichen 
Präsidenten ernennen. 

    

 4 Die Präsidentin oder der Präsident und 
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsi-
dent üben ihre Funktion nebenamtlich 
aus. 

   

Art.  77 
Spruchkörper 
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1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 

Antrag Kommission II Antrag Regierungsrat 
III 

Mehrheit1 Minderheit  

1 Der Spruchkörper setzt sich zusam-
men aus einer oder einem Vorsitzen-
den sowie zwei Fachrichterinnen oder 
Fachrichtern. Den Vorsitz führt die 
Präsidentin, der Präsident, die Vize-
präsidentin oder der Vizepräsident. 

    

1a Die Enteignungsschätzungskommis-
sion urteilt in Dreierbesetzung. Die 
Präsidentin, der Präsident, die Vize-
präsidentin oder der Vizepräsident ent-
scheidet als Einzelrichterin oder als 
Einzelrichter, wenn ein Gesuch, eine 
Klage oder eine Beschwerde zurück-
gezogen oder gegenstandslos wird o-
der nicht darauf eingetreten werden 
kann. 

    

2 Bei der Zusammensetzung des 
Spruchkörpers ist den regionalen Inte-
ressen angemessen Rechnung zu tra-
gen. 

    

 3 Die Fachrichterinnen und Fachrichter 
sind Sachverständige im Bereich des 
Bauwesens, der Forstwirtschaft, der 
Landwirtschaft oder in verwandten Berei-
chen. 

   

Art.  78 
Zusammensetzung 

    

1 Für das ganze Kantonsgebiet besteht 
eine Bodenverbesserungskommission. 
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2 Sie setzt sich zusammen aus einer 
Präsidentin oder einem Präsidenten, 
einer Vizepräsidentin oder einem Vize-
präsidenten sowie Fachrichterinnen 
und Fachrichtern. 

    

3 Das Verwaltungsgericht kann im Be-
darfsfall eine ausserordentliche Präsi-
dentin oder einen ausserordentlichen 
Präsidenten ernennen. 

    

 4 Die Präsidentin oder der Präsident und 
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsi-
dent üben ihre Funktion nebenamtlich 
aus. 

   

Art.  79 
Spruchkörper 

    

1 Der Spruchkörper setzt sich zusam-
men aus einer oder einem Vorsitzen-
den sowie zwei Fachrichterinnen oder 
Fachrichtern. Den Vorsitz führt die 
Präsidentin, der Präsident, die Vize-
präsidentin oder der Vizepräsident. 

    

1a Die Bodenverbesserungskommis-
sion urteilt in Dreierbesetzung. Die 
Präsidentin, der Präsident, die Vize-
präsidentin oder der Vizepräsident ent-
scheidet als Einzelrichterin oder als 
Einzelrichter, wenn eine Einsprache o-
der eine Beschwerde zurückgezogen 
oder gegenstandslos wird oder nicht 
darauf eingetreten werden kann. 
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 2 Die Fachrichterinnen und Fachrichter 
sind Sachverständige im Bereich der 
Landwirtschaft, der Forstwirtschaft oder 
der Kulturtechnik. 

   

Art.  81 
Zusammensetzung, Vorsitz und Spruchkörper 

Art.  81 
Zusammensetzung, Vorsitz und SpruchkörperSitz 

   

1 Für jede Gerichtsregion besteht ein 
Regionalgericht. Das Regionalgericht 
Berner Jura-Seeland hat eine Aussen-
stelle im Berner Jura. 

    

2 Der Regierungsrat legt den Sitz des 
jeweiligen Regionalgerichts fest. 

    

 2a Die Zuteilung der einzelnen Stellen auf 
die Regionalgerichte erfolgt durch das 
Obergericht. 

   

3 Das Regionalgericht setzt sich aus 
Gerichtspräsidentinnen und Gerichts-
präsidenten, aus Fachrichterinnen und 
Fachrichtern sowie aus Laienrichterin-
nen und Laienrichtern zusammen. 

3 Aufgehoben.    

4 Mit Ausnahme der arbeitsrechtlichen 
Verfahren nach Artikel 9 EG ZSJ urteilt 
es in Zivilsachen als Einzelgericht. In 
Strafsachen urteilt es als Einzelgericht 
oder als Kollegialgericht. 

4 Aufgehoben.    

5 Den Vorsitz führt eine Gerichtspräsi-
dentin oder ein Gerichtspräsident. 

5 Aufgehoben.    
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6 In Strafsachen urteilt das Kollegialge-
richt in Dreier- oder Fünferbesetzung 
mit einer Gerichtspräsidentin oder ei-
nem Gerichtspräsidenten sowie zwei 
oder vier Laienrichterinnen und Laien-
richtern. 

6 Aufgehoben.    

 Art.  81a 
Zusammensetzung und Spruchkörper 

   

 1 Das Regionalgericht setzt sich zusam-
men aus Gerichtspräsidentinnen und Ge-
richtspräsidenten, Fachrichterinnen und 
Fachrichtern sowie Laienrichterinnen und 
Laienrichtern. 

   

 2 Den Vorsitz hat eine Gerichtspräsidentin 
oder ein Gerichtspräsident. 

   

 3 Das Regionalgericht urteilt mit Aus-
nahme der arbeitsrechtlichen Streitigkei-
ten nach Artikel 9 EG ZSJ 

   

 a in Zivilsachen als Einzelgericht,    

 b in Strafsachen als Einzelgericht oder als 
Kollegialgericht. 

   

 4 In Strafsachen urteilt das Kollegialge-
richt in Dreier- oder Fünferbesetzung mit 
einer Gerichtspräsidentin oder einem Ge-
richtspräsidenten sowie zwei oder vier 
Laienrichterinnen und Laienrichtern. 

   

Art.  84 
Zusammensetzung, Vorsitz und Infrastruktur 

Art.  84 
Zusammensetzung, Vorsitz und InfrastrukturAllgemeines 
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1 Für jede Gerichtsregion besteht eine 
Schlichtungsbehörde. 

    

2 Die Schlichtungsbehörde setzt sich 
aus Vorsitzenden sowie aus Fachrich-
terinnen und Fachrichtern zusammen. 

2 Aufgehoben.    

3 Sie kann die Infrastruktur des jeweili-
gen Regionalgerichts benützen. 

    

4 Die Schlichtungsbehörde Berner 
Jura-Seeland verfügt über eine Aus-
senstelle im Berner Jura. 

    

 Art.  84a 
Zusammensetzung 

   

 1 Die Schlichtungsbehörde setzt sich zu-
sammen aus Vorsitzenden sowie aus 
Fachrichterinnen und Fachrichtern. 

   

 2 Die Vorsitzenden müssen über die nö-
tige Schlichtungskompetenz verfügen. 

   

 3 Die Voraussetzungen für die Wahl der 
Fachrichterinnen und Fachrichter richten 
sich nach der ZPO. 

   

 4 Die Zuteilung der einzelnen Stellen auf 
die Schlichtungsbehörden erfolgt durch 
das Obergericht. 

   

Art.  89 
Zusammensetzung 
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1 Die Staatsanwaltschaft setzt sich zu-
sammen aus 

    

a der Generalstaatsanwältin oder dem 
Generalstaatsanwalt, 

    

b zwei Stellvertreterinnen oder Stellver-
tretern der Generalstaatsanwältin o-
der des Generalstaatsanwalts, 

    

c leitenden Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten, 

    

d Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
ten, 

    

e der leitenden Jugendanwältin oder 
dem leitenden Jugendanwalt, 

    

f Jugendanwältinnen und Jugendan-
wälten. 

f Jugendanwältinnen und Jugendanwäl-
ten., 

   

 g Assistenzstaatsanwältinnen und Assis-
tenzstaatsanwälten, 

   

 h Assistenzjugendanwältinnen und Assis-
tenzjugendanwälten. 

   

 1a Die Generalstaatsanwaltschaft teilt die 
Stellen den einzelnen Staatsanwaltschaf-
ten zu. 

   

2 Die beiden Amtssprachen müssen 
angemessen vertreten sein. 
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  T1 Übergangsbestim-
mung der Änderung 
vom xx.xx.xxxx 

  

  T1-1  
Evaluation 

 
1 Der Regierungsrat er-
stattet dem Grossen Rat 
fünf Jahre nach Inkraft-
treten von Artikel 45b 
Absatz 4 Buchstabe g 
Bericht über die Umset-
zung und die Auswir-
kungen. 

 

 Antrag Kommissionsmehr-
heit 

 2. 
Der Erlass 168.11 Kantonales Anwaltsge-
setz vom 28.03.2006 (KAG) (Stand 
01.01.2024) wird wie folgt geändert: 

   

Art.  14 
Wahl 

[FR: geändert]    

1 Wahlbehörde ist das Obergericht.     

2 Die im Anwaltsregister eingetragenen 
Mitglieder und Ersatzmitglieder werden 
auf Vorschlag des Bernischen An-
waltsverbandes gewählt. 

    

Art.  15 
Amtsdauer 

[FR: geändert]    

https://www.belex.sites.be.ch/data/168.11/de
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1 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre; 
zweimalige Wiederwahl ist möglich. 

    

2 Ersatzwahlen werden für den Rest 
der Amtsdauer vorgenommen. 

    

Art.  42a 
Nachforderungsrecht 

    

1 Die Anwältin oder der Anwalt darf 
von der Klientschaft kein Honorar for-
dern. 

    

2 Sie oder er hat jedoch ein Nachforde-
rungsrecht nach den Bestimmungen 
über die unentgeltliche Rechtspflege. 
Nachforderbar ist der Betrag, der sich 
aus der Differenz zwischen der Ent-
schädigung und dem Honorar gemäss 
der Tarifordnung für den Parteikosten-
ersatz (Art. 41) ergibt. 

2 Sie oder er hat jedoch ein Nachforde-
rungsrecht nach den Bestimmungen über 
die unentgeltliche Rechtspflege, sofern 
ein solches im anwendbaren Prozess-
recht vorgesehen ist. Nachforderbar ist 
der Betrag, der sich aus der Differenz zwi-
schen der Entschädigung und dem Hono-
rar gemäss der Tarifordnung für den Par-
teikostenersatz (Art. 41) ergibt. 

   

3 Das Honorar gemäss Absatz 2 wird 
durch Urteil oder Verfügung festge-
setzt. 

    

 3. 
Der Erlass 341.1 Gesetz über den Justiz-
vollzug vom 23.01.2018 (Justizvollzugs-
gesetz, JVG) (Stand 01.01.2022) wird wie 
folgt geändert: 

   

6.1 Vollzugsrechtliche Sicher-
heitshaft 

6.1 Aufgehoben.    

https://www.belex.sites.be.ch/data/341.1/de
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Art.  28 
 

Art.  28 Aufgehoben.    

1 Die Vollzugsbehörde setzt eine Per-
son vor oder mit der Einleitung eines 
Verfahrens auf Erlass eines selbst-
ständigen nachträglichen richterlichen 
Entscheids nach der StPO in vollzugs-
rechtliche Sicherheitshaft, wenn der 
Schutz der Öffentlichkeit nicht anders 
gewährleistet werden kann. 

    

2 Sie beantragt dem Zwangsmassnah-
mengericht spätestens innert 48 Stun-
den seit der Anordnung die Aufrechter-
haltung der vollzugsrechtlichen Sicher-
heitshaft. 

    

3 Für das Verfahren sind die Bestim-
mungen der StPO sinngemäss an-
wendbar. 

    

4 Die vollzugsrechtliche Sicherheitshaft 
wird nach den Regeln des Vollzugs 
von Freiheitsstrafen und freiheitsent-
ziehenden strafrechtlichen Massnah-
men durchgeführt. 

    

Art.  52 
Beschwerde an das Obergericht 
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1 Gegen Verfügungen und Beschwer-
deentscheide der Sicherheitsdirektion 
im Bereich des Justizvollzugs kann in-
nert 30 Tagen seit der Eröffnung beim 
Obergericht Beschwerde geführt wer-
den. 

    

2 Betrifft eine Beschwerde den drohen-
den Vollzug einer verjährten Freiheits-
strafe oder strafrechtlichen Mass-
nahme, kann die betroffene Person in-
nert 30 Tagen direkt beim Obergericht 
Beschwerde führen. Das Obergericht 
entscheidet über die aufschiebende 
Wirkung der Beschwerde. 

    

 3 Die Generalstaatsanwaltschaft verfügt 
im Beschwerdeverfahren vor Obergericht 
über Parteirechte. 

   

 III.    

      Keine Aufhebungen.    

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens. 

   
 
 
 

 Bern, 11. Juni 2025  Bern, 20. Juni 2025 Bern, 2. Juli 2025 
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 Im Namen des Grossen Rates 
Die Präsidentin: Siegenthaler 
Der Generalsekretär: Trees 

 Im Namen der Kommission 
 Die Präsidentin: Kocher Hirt 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Die Präsident: Neuhaus 
Der Staatsschreiber: Auer 
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